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Wien ,Mittwoch,den5 .Dezember1923.

DerBaudesYbbskraftwerkes. DieWAGhat demGemeinderateinenausführlichen
BerichtüberdenStandder Arbeitenan demYbbskraftwerkvorgelegt .Inolge
der günstigenWitterungschreiten die Bauarbeitenprogrammgemäßfort .Die
Betonierungsarbeiten beimWehrkonntendurch die Einführungdeszweischich¬
tigen Betriebes nahezufertiggestellt werden .Die 3696MeterlangeStollen - ¬

streckedeserstenBaulosesist fertiggestellt ,dadort- dieGebirgsverhält-¬
nisse äußerst günstig waren .Die Ausweitungsarbeiten dieses Stollens sind
biszu70ProzentdurchgeführtundschreitetauchdieMauerungraschfort.
EndeOktoberwarenbereits1415MeterStollenausgemauert.DieVerhältnisse
imzweitenBaulosehabensichnfortlaufendgebessert .Eshandeltsichhier
umden Frieslingstollen ,der bis EndeOktoberbis zu 2709Metererschlos - ¬
sen warundinsgesamt4024Meterlang sein wird .Tretenkeineneuen ,uner-¬
wartendenSchwierigkeitenhiezu ,dannkannauchmit einer zeitgerechtenFer
tigstellung dieses Bauwerkesgerechnetwerden .DerFrieslingstollenist
bisher durch den Wasserzudrangauf der Nordseite arg inMitleidenschaft
gezogenworden .Nunhat der Wasserzudrangaufgehört undes sinddie
Mauerungsarbeitenin bestemGange ,so daßbereits 640MeterdiesesStollens

gemauertwerdenkonnten .Die Lehnenkanalstreckedes zweitenBaulosesist
fertigbetoniert.ImdrittenBaulosistdieLehnenkanalstreckevollständig
fertig .DieMauerungsarbeitenin denStollengeheninfolgederschwie-¬
rigenVerhältnisselangsamervorsich ,immerhinsindbereits81Prozent,
des .1880MeterdiesesStollensfertiggestellt .DieDruckrohrleitungwurde
bereitsgeliefertundsinddieAushubarbeitenfür dasFundamentdesRohr-¬
einlauftrichtersabgeschlossen.ImOktoberwurdeauchmitderHerstellung
des Rohrleitungsunterbauesbegonnen .VomKraftshausesind derMaschinen-¬
saal und der Niederspannungsraum im Rohbau fertiggestellt .DerHochspannung

undTransfrmatorenraumsindin Arbeitundwirdhier nochvorEintrittder
schlechten Jahreszeit die Dachgleiche erreicht werden .Auch amUnterwas¬

serkanalkannein günstigerFortgangderArbeitenfestgestelltwerden.
EndeOktoberwurdenin dendreiBauloseninsgesamt2580Personenbeschäf-¬

tigt .
DerBerichtumfasstdie Zeitvom. Augustbis 31. Oktober.Indiesen

dreiMonatenwurdedie endgiltigeLageder Fernleitungsstrassefestgelegt .
EswurdeauchmitderAufstellungderMastevomEndpunktederLeitung ,also
vonFloridsdorfaus ,bereits begonnen .Imletzten Augenblickverweigerte
dieStiftsverwaltungKlosterneuburgdieDurchführungdieserArbeitenauf
ihren ,nördlichdesHubertusdammesgelegenenGründeninderGemeindeLang
Enzersdorf ,so daßleider diese Aufstellungsarbeitenunterbrochenwerden
mussten .Diesofort eingeleiteten Verhandlungensind nochnichtabgeschlos-¬
sen .DieHerstellungsarbeitenderMastein denKonstruktionswerkstätten
gehennormalvorsich .

AnschließendandiesenBericht ,wirdauchmitgeteilt ,daßdiePro-¬
jektierungsarbeitenfür dasWasserleitungsknaftwerkKienberg-Gamingbegon-¬
nenwordensind .SiebeschränkensichzunächstaufdieAnfertigungvonEnt-¬ein

würfenfür/AnschlußgeleisandieYbbstalbahn .DerEntwurffüreinAnschluß-¬
geleis von der aufgelassenen Haltestelle Gstetten bei Kienberg zumKraft - ¬

hausplatzist bereitsbeiderBundesbahndirektioneingereicht.DerEntwurf
für ein Abstellgleis beim Hühnernestgraben ist inArbeit .



GuteKonjunkturimFremdenverkehr.EinevomMagistratesmitdemStichtades22. OktobervorgenommeneErhebungin denWienerHotelsundPensionen
hat das erfreuliche Ergebnisgebracht ,daßdie meistenHäuserbis aufden
letztenPlatzbesetztwind.SeitdemAufhörendesKronensturzeswarein
derartiger Fremdenzustrom ,der nun schon seit Wochenin gleicher Stärke

andauert ,nichtzuverzeichnen.GegenüberderBehauptung,daßderMagistrat
sich mit der Einbeziehungder sogenanntenNebenleistungen ,die aberin
Wirklichkeit ganz unlösbar zum Hotelbetrieb gehören ,eine neuePraxis

zurechtegelegthabe ,sei festgestellt ,daßdiesdenTatsachennichtent-¬
spricht .SchonimerstenGesetzeüberdie Fremdenzimmerabgabevom29. April
1920ist ausdrücklichfestgelegt ,daßin die Bemessungsgrundlageauchdas
Entgeltfür die bloßbeispielsweiseaufgezähltenNebenleistungenwieLicht ,
Beheizung ,Bedienung ,Wäschebeistellung ,Kleider -undWäschereinigung,

Lift . dgl .gehört .AusdrücklichausgenommenundnichtalsNebenleistung
erklärt ist einzig und allein die Verabreichung wonSpeisen undGeträhken .

WennsichderMagistratveranlasstgesehenhat ,in einerzusammenfassanden
und möglichst lückenlosen Liste die verschiedenen abgabepflichtigen Neben - ¬
leistungen den Hotel -und Pensionsgremienbekanntzugeben ,so ist diesledig
lich geschehen ,weil die Ueberprüfung der Abrechnungen gezeigt hat ,das

einzelneBetriebeimmerwiederdenVersuchunternehmen,verschiedeneSon-¬
derzuschläge bei den Gästen einzuheben und der Versteuerung zuentziehen .

Umnicht fortgesetztzur Strafamtshandlungengenötigtzu sein ,wurdedie
im Gesetze festbegründete Auffassungdes Magistrates noch einmalbekannt - ¬
gegeben .Der Anfechtung beim Verwaltungsgerichtshof kann der Magistrat mit
Ruheentgegensehen .

DieAufteilungderBankenumsatzsteuer .IneinerAussendungderStaats-¬
korrespondenzunternimmtes dasFinazministeriumdie geplanteAus-¬
schaltung der LänderundGemeindenvonder Bankenumsatzsteuerals
eine bereits durchdie ursprünglichenGesetzegeschaffeneTatsache
hinzustellen .Es entspricht dies aber in gar keiner Weisedemwirkli -¬
chen Rechtszustand .Im Gesetze über die Bankenumsatzsteuervom20. De- ¬

zember1921heisst es imParagrapn6 Punkt6 ,dass die in denvorste-¬
hendenAbsätzengetroffenenRegelungenüberdie AufteilungderBan-¬
kenumsatzsteuernur bis zumZeitpunktedes Inkrafttretens einesGe- ¬
setzesüberdieWarenumsatzsteuergelten .DasheisstmitanderenWor-¬
ten ,dass zu diesemZeitpunkteeine Neuregelungzu erfolgen hat .Ganz
und gar nicht besagt aber diese Bestimmung ,dass der Anteil derLänder
undGemeindenmitSchaffungder Warenumsatzsteuereinfacherlischt ,
wasja sonst dementsprechendzumAusdruckhätte gebrachtwerdenmüs- ¬
sen .Dasdemso ist,geht unwiderleglichausdemFinanzverfassungsge-¬
setze vom . März1922hervor ,in demdie Bankenumsatzsteuerunterden
gemeinschaftenAbgabenaufgezählt ist .die jetzt plötzlich kund- ¬
gegebeneAuffassungdesFinangministeriumszutreffendsein ,dannwäre
es garnichtnotwendig,erstveinGesetzeinzubringen,durchdasdie
BankenumsatzsteuerzurausschliesslichenBundesabgabeerklärtwird.
DieGemeindeWienhatwiederholtdagegenprotestiert,dasihrseit

. April1923die Auszahlungihres Anteilesan derBankenumsatzsteuer
verweigertwird .Sie wirddenihr zustehendenRechtsanspruch ,wiedies
auchbereitsimStadtsenatvoreinigenWochenangekündigtwordenist ,
imNotfalledurchAnrufungderGerichtezureltungbringen.
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